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Einleitung 

Mit Literatur über die nichteheliche Lebensgemeinschaft können mittlerweile 
bequem alle Bücherregale im Büro eines durchschnittlich ausgestatteten 
Universitätsprofessors  gefüllt werden. Dies gilt zumindest dann, wenn man 
dem noch die Sammlung der unzähligen Gerichtsentscheidungen zu dieser 
Lebensform hinzufügen würde. Diese in den letzten 20 Jahren zu beobachtende 
Inflation ist leicht erklärt: Mit der Zahl der in nichtehelicher Lebensgemein-
schaft Zusammenlebenden wuchs auch die Zahl derjenigen, die sich mit dieser 
Form der Partnerschaft  wissenschaftlich aueinandersetzten. Für den Juristen hat 
dies einen ganz besonderen Reiz: Die nichteheliche Verbindung bedeutet näm-
lich den Verzicht auf den vom Recht angebotenen Rahmen für das auf Dauer 
angelegte Zusammenleben zwischen Frau und Mann, das Eherecht. Er steht vor 
der Frage, wie er auf diese besondere Form "privater Entregelung"1 reagieren 
soll. Daß er sie nicht völlig unbeteiligt als Partnerschaft  im rechtsfreien  Raum 
behandeln kann, dürfte unstrittig sein, zumal es mitunter durchaus Ähnlich-
keiten mit der Ehe gibt. Gerade im Fall der Trennung und der vermögens-
mäßigen Auseinandersetzung der Gemeinschaft besteht schon im Interesse des 
Schutzes des Schwächeren2 das Bedürfnis nach einer angemessenen rechtlichen 
Behandlung - sei es durch Anwendung des geltenden oder durch Schaffung 
neuen Rechts.3 

Die Lösung dieser Problematik ist allerdings weder Motiv noch Gegenstand 
dieser Arbeit. Sie will auch nicht die rechtliche Stellung der eheähnlichen Ge-

1 Jost  JbRSoz 9 ( 1983), 124/124. 
2 Dies ist nach von Münch,  Nichteheliche Lebensgemeinschaft, S. 151; Giesen,  Rdnr. 460 

und Zippelius  DÖV 1986, 805/809 der entscheidende Grund dafür,  daß auch die eheähnliche 
Gemeinschaft Schutz durch das Recht benötigt. 

3 Umfassende Problemzusammenstellung zum Vermögensausgleich ζ. B. bei Hausmann 
(Lit). 

2* 
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meinschaft in einzelnen Rechtsgebieten untersuchen.4 Ursprünglich sollte sie 
sich sogar gar nicht mit der nichtehelichen Lebensgemeinschaft beschäftigen, 
sondern wollte allein die recht verwirrende Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zum Verhältnis von Art. 3 I zu Art. 6 I GG analysieren. Dies 
bleibt ein zentrales Anliegen der Untersuchung. Schon bald stellte sich aber 
heraus, daß sich die grundrechtsdogmatische Analyse nicht von den hinter den 
Judikaten stehenden Inhalten trennen läßt, sondern erst durch diese verständlich 
und lebendig wird. Die Bedeutung eines transparenten und widerspruchsfreien 
Prüfungsprogramms  erschließt sich eben erst durch den Blick auf die inhalt-
lichen Konsequenzen. 

In den besagten Entscheidungen hatte sich das Bundesverfassungsgericht 
regelmäßig mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Eheleute gegenüber Ledi-
gen, nichtehelichen Lebensgemeinschaften oder auch anderen Eheleuten durch 
hoheitliche, meist legislative, Akte benachteiligt wurden. Da sich Grundrechts-
verletzungen dabei ausschließlich erst durch einen Vergleich zwischen der Ehe 
und der Nichtehe (bzw. anderen Ehen) ergeben, ist das dortige Grundrechts-
verständnis naturgemäß auch für die Stellung der eheähnlichen Gemeinschaft 
von höchstem Interesse. Hier setzt die Arbeit an, und hier befindet sich der 
Schnittpunkt zweier nur auf den ersten Blick nicht zusammenhängender 
Problemkreise: Die Untersuchung der verfassungsrechtlichen  Stellung der 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft wird zeigen, wie wenig überzeugend die 
bisher verwendeten verfassungsrechtlichen  Maßstäbe für den Schutz der Ehe 
sind und wie wenig sie den beiden verschiedenen Formen des durch eine ein-
zigartige emotionale Verbindung gekennzeichneten Zusammenlebens zweier 
Menschen gerecht werden. 

Ziel dieser Untersuchung ist es also, einen klaren und widerspruchsfreien 
verfassungsrechtlichen  Rahmen für die rechtliche Behandlung der nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaft zu entwickeln. Dies soll in mehreren Schritten 
geschehen, wobei jede Station der Arbeit durch die Erkenntnis geprägt wird, 
daß die Stellung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft und die Einstellung zu 
ihr nur durch den Blick  auf  die  Ehe  verständlich wird: 

Seit es die Ehe gibt - das wird der erste Teil der Untersuchung zeigen - gibt 
es auch die Nichtehe, deren Stellung und Behandlung im Laufe der Geschichte 
immer davon abhing, wer sich zu ihrer Beurteilung berufen sah. Diese Retro-

4 Hierzu gibt es eine Fülle ausführlicher  Untersuchungen, z. B. von Deutsch  (Steuerrecht), 
Müller-Manger  (Sozialrecht), Skwirblies  (Straf-  und Strafprozeßrecht)  und Knoche  (vor allem 
Zivilrecht); vgl. jeweils Lit. 



Einleitung 

spektive ist wichtig, um zu zeigen, daß die rechtliche Behandlung von Ehe und 
Nichtehe und dementsprechende wissenschaftliche Untersuchungen immer von 
einem bestimmten - christlichen oder anderen weltanschaulichen - Vorver-
ständnis geprägt waren und in den durch die Rechtsordnung gesetzten Grenzen 
auch immer sein werden. Desweiteren wird es darum gehen, die Tatbestände 
der Ehe und der nichtehelichen Lebensgemeinschaft zu definieren; bei dieser 
erweist sich das gerade wegen des fehlenden rechtlichen Rahmens und ihrer 
Heterogenität als schwieriges Unterfangen. Wesentlich jünger als sie selbst ist 
der verfassungsrechtliche  Schutz der Ehe und der nichtehelichen Lebensge-
meinschaft; heute steht nach Art. 6 I GG die Ehe "unter dem besonderen Schutz 
der staatlichen Ordnung", während die eheähnliche Gemeinschaft nach der 
heute überwiegenden Ansicht unter Art. 2 I GG fällt. 

Auf diesem historischen und verfassungsrechtlichen  Fundament aufbauend, 
wird im zweiten Teil die schon erwähnte Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts zur Diskriminierung von Ehe und Familie - bezogen auf die 
dabei verwendeten Grundrechte Art. 3 I und Art. 6 I GG - analysiert; ein Vor-
haben, das sich bei näherer Betrachtung als Tournée durch die Allgemeinen 
Grundrechtslehren erweist. Dabei wird sich zeigen, daß die im Vergleich zu 
anderen Freiheitsrechten einzigartige Behandlung von Art. 6 I GG und seine 
Verbindung mit Art. 3 I GG geeignet sind, bestehende Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zwischen Ehe und nichtehelicher Lebensgemeinschaft zu ver-
schleiern. 

Daran orientiert sich der dritte Teil der Arbeit: Die Neubestimmung des Ver-
hältnisses von Art. 3 I zu Art. 6 I GG soll Ausgangspunkt der Herausbildung 
des verfassungsrechtlichen  Rahmens für die rechtliche Behandlung der nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaft sein. Dabei gilt es, sich zu vergegenwärtigen, 
daß es um das Konkurrenzverhältnis zwischen einem Gleichheits- und einem 
Freiheitsrecht geht - eine Konstellation, die bisher kaum untersucht wurde. Ihre 
Auflösung ist nur möglich, wenn die Struktur dieser beiden Arten von Grund-
rechten, aber auch das ambivalente Verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit 
im allgemeinen näher untersucht werden. Es ergibt sich ein subtiles Geflecht 
gegenseitiger Abhängigkeit einerseits und antinomischer Spannung anderer-
seits - das gilt für das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit im allgemeinen 
genauso wie für das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit im Grundrechts-
abschnitt und dabei besonders für die Beziehung Art. 3 I zu Art. 6 I und Art. 2 I 
GG. Daraus wird sich dann die vorgeschlagene Struktur der Diskriminierungs-
prüfung ergeben. Freilich ist davor zu warnen, sich von diesem Prüfungs-
programm ein Patentrezept für die Lösung der komplizierten Fragen im Zu-




